
STADT STEINBACH (TAUNUS)  
 
 
 

 

Beschlussvorlage   
 
Vorlage-Nr. VL-72/2023/XIX 

Federführende Abteilung: 1 Hauptamt, Einwohnerservice, 
Sicherheit und Ordnung 

Sachbearbeiter: Hafeneger, Patrik 

Datum: 25.05.2023 
 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 
Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus) 12.06.2023 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung 03.07.2023 beschließend 

 
Betreff: 
 
Aufstellung der Vorschlagsliste der Stadt Steinbach (Taunus) für die Schöffinnen/Schöffen 
beim Landgericht (Strafkammer) und Amtsgericht Frankfurt am Main 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Aufstellung der Vorschlagsliste für die Wahl der 
Schöffinnen/Schöffen beim Landgericht (Strafkammer) und beim Amtsgericht Frankfurt am Main 
nach § 36 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG). 
 

 
Begründung: 
 
Es ist in jedem fünften Jahr eine Vorschlagsliste für Schöffinnen/Schöffen aufzustellen. Diese 
Vorschlagsliste wird nach dem Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 
Januar 2023 von den Gemeinden aufgestellt. 
Die Vorschlagsliste ist bei dem zuständigen Amtsgericht in Bad Homburg v.d.H. einzureichen. Die 
Bekanntmachung für die Meldung von interessierten Bürgerinnen und Bürgern wurde am 
02.03.2023 veröffentlicht.  
Die Anmeldung der interessierten Bürgerinnen und Bürger war bis zum 17.05.2023 befristet. 
Nach einer entsprechenden Mitteilung des zuständigen Direktors des Amtsgerichtes Bad 
Homburg v.d.H. sind von der Stadt mindestens 13 interessierte Bürgerinnen und Bürger für dieses 
Ehrenamt vorzuschlagen. In Steinbach haben sich über diese Mindestanzahl hinaus Personen 
gemeldet. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine 
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gez. gez. 
Steffen Bonk Sebastian Köhler 
Bürgermeister Amtsleiter 




